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Norm

StGB §302

StGB §307

StPO §198 Abs3

Rechtssatz

Die Diversion ist bei Konkurrenz von Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 StGB) und Bestechung (§ 307 StGB) nach dem

Wortlaut des § 198 Abs 3 StPO zwar nicht ausgeschlossen, ein beide Tatbestände verwirklichendes Verhalten weist

aber einen signi kant höheren Unrechts? und Schuldgehalt (als die Begehung von Missbrauch der Amtsgewalt allein)

auf, weshalb in solchen Fällen diese Form der Verfahrensbeendigung in aller Regel nicht in Betracht kommt.
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